
 

 

Teilnahmebedingungen 
Der Facebook und LinkedIn-Wettbewerb wird von der Vebego AG, Albisriederstrasse 253, 8047 Zürich, 
Schweiz (nachfolgend „Vebego“ genannt) veranstaltet. 

 
1. Wettbewerb und Preis: Im Rahmen des Wettbewerbs, der auf Facebook und LinkedIn publiziert 

wird, werden drei Preise an die Gewinner/innen vergeben. Die Preise sind: 

1. Platz: Ein Gutschein im Wert von CHF 2'500. 

2. Platz: Ein Gutschein im Wert von CHF 1'500. 

3. Platz: Ein Gutschein im Wert von CHF 500. 

Die Gewinner/innen können aus einer vorgegebenen Auswahl von Geschäften und Unternehmen 

wählen, bei denen die Gutscheine eingelöst werden können. Details zur Auswahl der Geschäfte und 

Unternehmen werden den Gewinner/innen nach der Preisverleihung mitgeteilt. 

 
2. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die ihren 

dauerhaften Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich. Mehrfachteilnahmen 
oder Einsendungen über verschiedene Kanäle (z. B. Social Media und E-Mail) werden nicht 
berücksichtigt. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der Vebego-Marketingabteilung sowie deren 

direkte Angehörige, da diese in die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs eingebunden 

sind. 

 
3. Teilnahme: Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und kann auf zwei Wegen erfolgen: 

a) Über soziale Medien: 

Teilnehmende fotografieren eine Werbefläche von Vebego und posten das Foto auf ihrem 

persönlichen LinkedIn- oder Facebook-Profil. Dabei müssen sie das Unternehmen Vebego im 

Beitrag markieren (taggen) und sicherstellen, dass der Beitrag öffentlich sichtbar ist. Nur 

öffentliche Beiträge können für die Teilnahme berücksichtigt werden. 

b) Per E-Mail: 

Teilnehmende ohne Social-Media-Konto können ihr Foto per E-Mail an marketing@vebego.ch 

senden. Die E-Mail muss den vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse und das Foto der 

Werbefläche enthalten. Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmenden einverstanden, dass 

Vebego das Foto und den Namen der Teilnehmenden in einem eigenen Social-Media-Post 

veröffentlicht. 

Teilnahmen sind nur innerhalb des Wettbewerbszeitraums möglich, der von 09. bis zum 22. 

Dezember 2024 läuft. Nach Einsendeschluss eingehende Beiträge können nicht berücksichtigt 

werden. 

 
4. Preisverlosung und Mitwirkungspflicht: Die Gewinner/innen werden nach Ablauf des 

Wettbewerbszeitraums per Zufallsprinzip aus allen gültigen Teilnahmen gezogen. Vebego wird die 
Gewinner/innen per Direktnachricht auf LinkedIn oder Facebook oder per E-Mail (bei Teilnahme 
per E-Mail) benachrichtigen. 
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Die Gewinner/innen müssen innerhalb von 5 Werktagen nach Benachrichtigung ihre vollständige 

Postadresse an Vebego übermitteln, damit der Gewinn zugestellt werden kann. Erfolgt innerhalb 

dieses Zeitraums keine Rückmeldung, verfällt der Gewinn und es wird ein/e neue/r Gewinner/in 

ausgelost. 

Die Gewinner/innen erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name und Wohnort (ohne genaue 

Adresse) im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der Gewinner/innen auf den Social-Media-

Kanälen von Vebego veröffentlicht werden. 

 
5. Rechte an Bild und Text: Mit der Teilnahme am Wettbewerb räumen die Teilnehmenden Vebego 

das zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkte, nicht-exklusive und unentgeltliche Nutzungsrecht 
an den eingereichten Fotos und Texten ein. Dies umfasst insbesondere das Recht, die Inhalte auf 
den Social-Media-Kanälen von Vebego sowie auf der Unternehmenswebseite und in weiteren 
Marketingmaterialien zu veröffentlichen und zu verwenden. 

Die Teilnehmenden garantieren, dass sie alleinige Urheber/innen der eingereichten Fotos sind und 

dass durch die Veröffentlichung keine Rechte Dritter (z. B. Persönlichkeits- oder Markenrechte) 

verletzt werden. Sollten dennoch Ansprüche Dritter entstehen, stellen die Teilnehmenden Vebego 

von jeglichen Ansprüchen frei. 

Beiträge, die illegal, ethisch fragwürdig oder den Richtlinien von Facebook oder LinkedIn 

widersprechen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

 
6. Datenschutz:  Die bei der Teilnahme erhobenen personenbezogenen Daten (z. B. Name, E-Mail-

Adresse) werden ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs verwendet. Nach Abschluss 
des Wettbewerbs und spätestens bis zum [Datum einfügen] werden alle personenbezogenen 
Daten gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 
 

Nach Abschluss des Wettbewerbs und spätestens bis zum 31.12.2024 werden alle 

personenbezogenen Daten gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 

Teilnehmende haben das Recht, ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten jederzeit zu 

widerrufen. Ein Widerruf kann per E-Mail an [E-Mail-Adresse einfügen] erfolgen. Bitte beachten 

Sie, dass ein Widerruf während der Wettbewerbsdauer die Teilnahme am Wettbewerb ungültig 

macht. 

Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in den 

Datenschutzrichtlinie von Vebego (abrufbar unter https://www.vebego.ch/de/datenschutz ) 

 
7. Verlust/Haftung: Vebego haftet nicht bei Störung oder Verlust von eingereichten Daten. Im 

Weiteren schliesst Vebego jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Höchstmass aus. 

 

8. Vorbehalte: Vebego behält sich das Recht vor: 

 
a. diesen Wettbewerb jederzeit z.B. bei Ausfall der Technik oder aus anderen wichtigen 

Gründen auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden; 
 

b. unvollständige oder nicht diesen Teilnahmebedingungen entsprechende Teilnahmen 
bzw. Registrierungen für ungültig zu erklären; 

 

https://www.vebego.ch/de/datenschutz
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9. Teilnahmen mit widerrechtlichen, ethisch verwerflichen oder den Facebook- und/oder LinkedIn  
Bestimmungen zuwiderlaufenden Posts für ungültig zu erklären sowie gegebenenfalls 
strafrechtliche Massnahmen gegen den fehlbaren Teilnehmer zu ergreifen und ihn von zukünftigen 
ähnlichen Wettbewerben auszuschliessen. 

 

10.  Facebook & LinkedIn: Zwischen Vebego und Facebook und LinkedIn besteht hinsichtlich der 
Wettbewerbe keine Partnerschaft. Insofern steht Facebook oder LinkedIn nicht als 
Ansprechpartner für Auskünfte über den Wettbewerb zur Verfügung. 

 
11. Gewinnerbekanntgabe und Einsendeschluss: 

Das Gewinnspiel beginnt am 9. Dezember 2024 und endet am 22. Dezember 2024 um 23:59 

Uhr. Beiträge oder Einsendungen, die außerhalb dieses Zeitraums eingehen, werden nicht 

berücksichtigt. 

Die Gewinner/innen werden nach Abschluss des Gewinnspiels auf den Social-Media-Kanälen 

von Vebego (Facebook und LinkedIn) namentlich bekannt gegeben. Mit der Teilnahme am 

Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich mit dieser Form der Bekanntgabe 

einverstanden. 

 
12. Übertragung und Auszahlung: Der Gewinn ist nicht übertragbar und wird nicht bar ausbezahlt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
13.  Korrespondenz: Über den Gewinn hinaus wird keine Korrespondenz geführt. 

 
14.  Anwendbares Recht/Gerichtsstand: Dieser Wettbewerb unterliegt dem schweizerischen Recht. 

Gerichtsstand ist Zürich. 

 

 


